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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. schließt sich der Einschätzung an, dass CBRN-Anschläge eine ernste Bedrohung für die 
Sicherheit der Menschen, die in der EU leben, darstellen; unterstützt deshalb alle 
Maßnahmen, die einen besseren Schutz gegen CBRN-Anschläge bieten;

2. teilt die Ansicht, dass solche Stoffe außerordentlich schwer zu handhaben sind und „dass 
die Wahrscheinlichkeit solcher Anschläge daher recht gering ist“; betont aber, dass die 
Folgen solcher Anschläge katastrophal wären; hält es deshalb für wichtig, dass regelmäßig 
Gefahren- und Risikoabschätzungen durchgeführt werden müssen; stellt ferner fest, dass 
alle ergriffenen Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu den wahrscheinlichen 
Risiken stehen sollten; weist darauf hin, dass die Sicherung sowohl des Transports als 
auch der Lagerung von CBRN-Stoffen einen unbestreitbaren und unvermeidlichen Teil 
des EU-Prozesses, den Zugang zu diesen Stoffen möglichst schwierig zu gestalten, 
darstellt, weswegen es notwendig ist, sich mit der Unsicherheit im Zusammenhang mit 
CBRN-Stoffen zu befassen;

3. betont, dass die größten CBRN-Risiken in der Verbreitung von CBRN-Stoffen durch 
Terroristen liegen; betont deshalb, wie wichtig es ist, internationale Kontrollmechanismen 
wirksamer zu gestalten und die Grenz- und Ausfuhrkontrollen zu verbessern;

4. betont, dass gewichtige Beiträge zur Stärkung des Nichtverbreitungssystems und der 
Abrüstung von Massenvernichtungswaffen in Folgendem bestünden:

– einer Forderung an den Rat und die Kommission, den bestehenden Entwurf eines 
Abkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung, Weitergabe und 
Verwendung von Urahnwaffen und über ihre Vernichtung zu fördern und dieses 
Abkommen den Mitgliedsländern der Vereinten Nationen zur Unterzeichnung und 
Ratifizierung vorzulegen; fordert alle Mitgliedstaaten der EU und alle Mitgliedsländer der 
Vereinten Nationen auf, ein Moratorium für den Einsatz von Waffen mit abgereichertem 
Uran zu verhängen, bis man sich auf ein weltweites Verbot dieser Waffen geeinigt hat;

– der Fortführung und Stärkung des Engagements zur Unterstützung des Vertragssystems, 
insbesondere der Übereinkommen über chemische und biologische Waffen; fordert 
deshalb die Mitgliedstaaten auf, ein striktes Verbot der Produktion und des Einsatzes 
biologischer und chemischer Waffen zu verhängen und ihre eigenen Waffen abzurüsten;

5. erkennt an, dass die Durchsetzung von Maßnahmen wie der Bestimmungen des 
Übereinkommens über biologische Waffen und dessen zusätzlichen 
Verifizierungsprotokolls nicht ausreicht, um die Gefahren, die von nicht-staatlichen 
Akteuren ausgehen, zu bewältigen; fordert daher die Kommission zur Bewertung des 
derzeitigen Umfangs der Gegenmaßnahmen auf, die zur Verteidigung und im 
medizinischen Bereich zur Verfügung stehen, um in angemessener Weise auf die 
gefährlichsten Stoffe zu reagieren, die nicht-staatliche Akteure erwerben und verwenden 
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könnten;

6. fordert die Mitgliedstaaten, den Rat, die Kommission und die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich auf, als Teil des Verifizierungsanhangs zum Übereinkommen über 
chemische Waffen eine Liste aller potentiell schädlichen chemischer Stoffe, einschließlich 
weißen Phosphors, so erstellen;

7. räumt zwar ein, dass die CBRN-Vorsorge in erster Linie in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fällt, fordert die Mitgliedstaaten aber nachdrücklich auf, regionale 
Kooperationsrahmen zu schaffen, die auch eine gemeinsame Ausbildung der 
Einsatzkräfte und logistische Kapazitäten umfassen, wie medizinische 
Gegenmaßnahmen, um die Koordinierung und Kostenwirksamkeit zu verbessern; vertritt 
die Ansicht, dass regionale Modelle das richtige Gleichgewicht zwischen nationaler 
Kompetenz und dem gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen durch die Mitgliedstaaten 
schaffen würden;

8. begrüßt die Absicht, die Kapazitäten der EU für den Katastrophenschutz zu stärken; stellt 
jedoch fest, dass die Abteilungen der militärischen Verteidigung in vielen EU-
Mitgliedstaaten Fachwissen durch praktische Erfahrungen bei der Bewältigung von 
CBRN-Katastrophen erwerben; fordert insofern die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, bewährte Verfahren auszutauschen und mehr in die tiefgreifende Koordinierung 
zwischen zivilem und militärischem Fachwissen zu investieren; fordert die Kommission 
auf, die Zusammenlegung der zivilen Einsatzkräfte der Mitgliedstaaten vorzuschlagen und 
eine Europäische Katastrophenschutztruppe zu schaffen, um den Wirkungsgrad der 
Präventions- und Aktionsmechanismen der Union zu verbessern;

9. fordert die Kommission nachdrücklich auf, weiterhin den Bedarf zu ermitteln, der gedeckt 
werden muss, um den Katastrophenschutz im Hinblick auf gemeinsame 
Beschaffungsprojekte zu verbessern; fordert in diesem Zusammenhang, dass besonderes 
Augenmerk auf die Festlegung des Bedarfs der EU im Bereich CBRN-Abwehrbereitschaft 
und -Reaktionsfähigkeit, einschließlich medizinischer Gegenmaßnahmen, gelegt wird, 
damit die Verfügbarkeit von medizinischen Gegenmaßnahmen im Falle eines CBRN-
Vorfalls sowohl auf EU-Ebene als auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten beurteilt wird;

10. fordert die Kommission dringend auf, eine Studie über die Sicherheit von 
Kernkraftwerken in der EU und deren Schutz vor terroristischen Anschlägen zu erstellen;

11. fordert die Kommission auf, dem Parlament regelmäßig über die Bewertung von CBRN-
Bedrohungen und -Risiken Bericht zu erstatten;

12. begrüßt die Bemühungen der Kommission, sich mit CBRN-Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem Instrument für Stabilität zu befassen; ist der Ansicht, dass diese 
Bemühungen den CBRN-Aktionsplan ergänzen, und ruft die Kommission dazu auf, die 
Projekte auf Regionen außerhalb der ehemaligen Sowjetunion auszuweiten;

13. fordert die Kommission – um auf den im Zusammenhang mit dem Instrument für 
Stabilität gesammelten Erfahrungen aufzubauen – auf, eine Aufforderung zur Einreichung 
von Vorschlägen zur Verbesserung der Sicherheit und des Schutzes ziviler Laboratorien 
herauszugeben, um die Benutzung einer künftigen Verbreitung als Instrument der 
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Konfliktprävention zu vermeiden;

14. fordert, dass gemeinsame Übungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten und Drittländern organisiert werden, um gefährliche Situationen im 
Zusammenhang mit der chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen 
Sicherheit zu vermeiden;

15. erinnert daran, dass das Gemeinsame Lagezentrum (SitCen) in den neuen Europäischen 
Auswärtigen Dienst eingegliedert wurde und dass sein Personal hauptsächlich von den 
Nachrichten- und diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten stammt; betont, dass seine 
Rolle bei der Unterstützung der nationalen Krisenzentren von größter Bedeutung ist.
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